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 Veröffentlicht am 26.03.1992

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Der begünstigte Zweck der Begründung von Wohnungseigentum wird durch den Abschluß des

Wohnungseigentumsvertrages erfüllt. Dieser gilt erst dann als abgeschlossen, wenn er die Unterschrift sämtlicher

Miteigentümer trägt.
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